
hältnis stehen, haben nach Maßgabe der bestehenden 
Bestimmungen Anspruch aut Entschädigung für ihren 
Verdienstausfall. Alle Schöffen haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen.

Die Entschädigung der Schöffen richtete sich bisher 
nach der VO über die Entschädigung der Schöffen, 
Geschworenen und Vertrauenspersonen vom 18. März 
1924 (RGBl. I S. 232) in der Fassung der Verordnungen 
vom 22. Dezember 1925 (RGBl. I S. 476), 27. September 
11929 (RGBl. I S. 150) und 5. Dezember 1901 (RGBl. I
S. 696) sowie nach der VO über die Neufestsetzung 
der Entschädigung für Zeugen, Schöffen und Ge
schworene vom 7. Dezember 1951 (GBl. S. 1124). Eine 
Überprüfung dieser gesetzlichen Bestimmungen ergab, 
daß die dort aufgestellten Grundsätze für eine Ent
schädigung in keiner Weise der großen Bedeutung der 
Mitwirkung der Schöffen in der Rechtsprechung ge
recht werden und dem Stand unserer heutigen gesell
schaftlichen Entwicklung nicht mehr entsprechen. Es 
wurde deshalb eine neue gesetzliche Regelung not
wendig, die unter Berücksichtigung der Bedeutung des 
demokratischen Elements in der Rechtsprechung und 
der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse neue 
Grundsätze aufstellt.

Bei der Schaffung der Verordnung vom 30. April 
1953 waren zwei wesentliche Gesichtspunkte zu be
achten:

1. Das Amt eines Schöffen ist nach § 25 GVG ein 
Ehrenamt. Bei der Gewährung der Entschädigung 
ist einerseits davon auszugehen, daß die Schöffen 
durch die Ausübung dieses Ehrenamtes keine 
finanziellen Nachteile durch Verdienstausfall oder 
andere Unkosten erleiden. Andererseits ist zu be
rücksichtigen, daß die Tätigkeit der Schöffen am 
Gericht keine zusätzliche Verdienstquelle sein soll.

2. Durch § 26 Abs. 1 GVG haben die Schöffen die 
gleiche Rechtsstellung wie die Berufsrichter erhalten. 
Bei der Gewährung der Auslagen, insbesondere der 
Fahrt- und Reisekosten — letztere in Gestalt von 
Tage- und Übernachtungsgeldern —, ist grund
sätzlich davon auszugehen, daß sie diese unter 
denselben Voraussetzungen und in derselben Höhe 
wie ein Berufsrichter erstattet bekommen.

§ 1 der Verordnung vom 30. April 1953 enthält die 
wichtigste Vorschrift; sie regelt die Entschädigung für 
den Verdienstausfall der Schöffen. § 1 Abs. 1 be
stimmt entsprechend § 32 der VO über die Wahrung 
der Rechte der Werktätigen und über die Regelung der 
Entlohnung der Arbeiter und Angestellten vom 20. Mai 
1952 (GBl. S. 377) über die Entlohnung bei der Wahr
nehmung staatspolitischer Funktionen oder Ausübung 
eines öffentlichen Amtes während der Arbeitszeit, daß 
den Arbeitern und Angestellten durch die Betriebe die 
für die Wahrnehmung des Schöffenamtes erforderliche 
freie Zeit zu gewähren ist. Die Zeit der Freistellung hat 
der Betrieb mit dem Durchschnittsverdienst der letzten 
13 Wochen zu entlohnen. § 1 Abs. 1 trägt nur dekla
ratorischen Charakter. Zahlreiche Diskussionen und 
Anfragen aus der Praxis vor Inkrafttreten der Verord
nung vom 30. April 1953 zeigten, daß trotz des § 32 der 
Verordnung vom 20. Mai 1952 und des § 34 Abs. 1 GVG 
immer noch Unklarheiten darüber bestanden, ob der 
Betrieb zur Weiterzahlung des Lohnes oder Gehalts 
während der Ausübung des Schöffenamtes bei Gericht 
durch ein Belegschaftsmitglied verpflichtet ist. § 1 
Abs. 1 stellt dies noch einmal eindeutig klar. Eine Ab
weichung von § 32 der Verordnung vom 20. Mai 1952 
besteht nur insofern, als dieser den Durchschnittsver
dienst der letzten Lohn- und Gehaltsperiode zugrunde 
legt, während jener den Durchschnittsverdienst der 
letzten 13 Wochen maßgebend sein läßt. Dieser längere 
Zeitraum bietet eine bessere Gewähr für die Fest
stellung des tatsächlichen Durchschnittsverdienstes; 
denn durch besondere Umstände kann es insbesondere 
bei Arbeitern, die im Leistungslohn stehen, Vorkommen, 
daß der ausgezahlte Lohn der letzten Lohnperiode, die 
in der Regel eine Woche oder 10 Tage beträgt, be
sonders niedrig oder hoch war. Durch die Neuregelung 
sollen derartige Zufallsmomente für die Berechnung 
der Entschädigung weitestgehend ausgeschaltet werden.

§ 1 Abs. 4 enthält eine Einschränkung des Grund
satzes, daß die Betriebe die Zeit für die Freistellung 
der Belegschaftsmitglieder als Schöffen entlohnen

müssen. Weisen Betriebe der privaten Wirtschaft auf 
Grund ihrer Einkommensverhältnisse nach, daß ihnen 
diese Zahlung nicht zugemutet werden kann, so sind 
die Schöffen durch das Gericht zu entschädigen. Auf 
diese Weise soll verhindert werden, daß kleinere 
Betriebe, insbesondere Handwerksbetriebe mit nur 
wenigen fremden Arbeitskräften, durch die Weiter
zahlung des Lohnes in finanzielle Bedrängnis geraten.

§ 1 Abs. 2 und 3 enthalten besondere Bestimmungen 
für Mitglieder der Produktionsgenossenschaften, für 
freiberuflich Tätige und für selbständige Handwerker. 
Erstere erhalten eine Entschädigung in Höhe von 1,50 DM 
für jede Stunde durch das Gericht. Es erschien nicht 
zweckmäßig, die landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaften im Anfangsstadium ihrer Entwicklung 
finanziell zu belasten. Freiberuflich Tätigen und selb
ständigen Handwerkern wird eine Entschädigung ge
währt, die ihrem Durchschnittsverdienst der letzten 
Einkommensteuerperiode entspricht. Der Durchschnitts
verdienst ist durch Einkommensteuerbescheid nachzu
weisen. Die Entschädigung beträgt jedoch im Höchst
fälle 30 DM für jeden Tag. Wird kein Nachweis ge
führt, so darf die Entschädigung liO DM für jeden Tag 
nicht übersteigen.

Die §§ 2 bis 7 regeln die Erstattung der notwendi
gen Auslagen. Hierher gehören insbesondere die Fahrt
kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
(§ 2), wobei von mehreren zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmitteln das billigste gewählt werden muß, so
wie der Ersatz des durch Abwesenheit vom gewöhn
lichen Aufenthaltsort verursachten Aufwandes, wie 
zum Beispiel Tage- und Übernachtungsgelder (§ 3). Die 
Höhe der Tage- und Ubernachtungsgelder richtet sich 
nach den geltenden Vorschriften über die Reisekosten
vergütung. Infolge der Bedeutung des Schöffenamtes 
und der Gleichstellung der Schöffen mit den Berufs
richtern erhalten sie wie diese Reisekosten der Gruppe I 
nach Maßgabe der Verordnung vom 4. Dezember 1952 
(GBl. S. 1303) zur Änderung der VO über Reisekosten
vergütung, Trennungsentschädigung und Umzugs
kostenvergütung vom 1. Dezember 1949 (GBl. S. 83) er
stattet. § 4 regelt die Fahrtkosten für Reisen, die 
während der Tagung nach dem Wohnort hin und zu
rück unternommen werden. Sie dürfen die Höhe der 
Entschädigung nicht übersteigen, die der Schöffe er
halten hätte, wenn er am Sitzungsort geblieben wäre.

Bei selbständigen werktätigen Bauern ist für die Zeit 
der Ausübung des Schöffenamtes sicherzustellen, daß 
ihre Wirtschaft ordnungsgemäß weitergeführt wird. 
§ 5 bestimmt deshalb, daß ihnen Ersatz derjenigen not
wendigen Auslagen durch das Gericht zu gewähren ist, 
die erforderlich sind, um die Wirtschaft unbeein
trächtigt weiterzuführen. Die Berechnung dieser Aus
lagen bereitet allerdings Schwierigkeiten. Es wird da
von ausgegangen werden müssen, daß der selbständige 
werktätige Bauer, der zwei Wochen lang als Schöffe 
tätig wird, zur ordnungsgemäßen Weiterführung seines 
Betriebes in der Regel einer fremden Arbeitskraft be
darf. Es ist nicht anzunehmen, daß seine Familien
angehörigen die Arbeiten allein bewältigen können. 
Das gilt insbesondere für Zeiten erhöhten Arbeitsan
falls, wie zum Beispiel während der Frühjahrsbe
stellung, Heuernte, Getreideernte usw. Die Mit
wirkung des selbständigen werktätigen Bauern als 
Schöffe wird außerdem dadurch erschwert, daß der 
Mangel an Arbeitskräften auf dem Land besonders 
groß und fühlbar ist. Es wird deshalb von den Ge
richten erwartet, daß sie diese besonderen Umstände 
bei der Mitwirkung der selbständigen werktätigen 
Bauern als Schöffen berücksichtigen und in Zeiten 
erhöhten Arbeitsanfalls auf dem Lande die Ladung 
anderer Schöffen soweit wie möglich bevorzugen. Das 
Nähere über die Berechnung der Auslagen wird in 
einer noch ergehenden Anweisung des Ministers der 
Justiz im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen geregelt werden (§ 5 Satz 2).

Die §§ 6 und 7 enthalten Vorschriften für die Ent
schädigung nicht berufstätiger Schöffen. Sie erhalten 
ohne Rücksicht darauf, ob sie. am Ort des Gerichts 
wohnen,; für den Mehraufwand zufolge ihrer Ab
wesenheit von der ständigen Wohnung einen Pauschal
betrag in Höhe von 5 DM für jeden Tag. Andere Aus
lagen können in angemessenem Umfang erstattet wer
den. Das gilt insbesondere von den Kosten für eine
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